
wird vom Verein ausgefüllt

Mitgliedsnummer:

Schwimmgruppe:

Kaiserslauterer Schwimmsportklub 1911 e.V.

 Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im KSK 1911 e.V. zum

.
(Startdatum eintragen. Achtung: nur jeweils Monatserster möglich!)

Abteilung: Mitgliedsbeitrag als: Mitglied als:

1. Mitgliedsdaten

Nachname:

Vorname:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon:

Mobiltelefon:

Email:

2. weitere Familienmitglieder, die in den Verein mit aufgenommen werden
a) Person 1:

wird vom Verein ausgefüllt Mitgliedsnummer: Schwimmgruppe: 

Nachname:

Vorname:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Abteilung: Mitgliedsbeitrag als: Mitglied als:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten glei-
chermaßen für alle Geschlechter.

Kaiserslauterer Schwimmsportklub 1911 
e.V.
Entersweilerstraße 35
67657 Kaiserslautern
Registergericht: Kaiserslautern
Registernummer VR 1243

Email: info@ksk1911.de
Internet: www.ksk1911.de

Bankverbindung:
Sparkasse Kaiserslautern
IBAN DE21540502200000194621
BIC MALADE51KLK

Vorstand
Thilo Vollrath, 1. Vorsitzender

Thomas Nitschke, 2. Vorsitzender
Elke Theisinger-Hinkel, Schatzmeisterin
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b) Person 2:
wird vom Verein ausgefüllt Mitgliedsnummer: Schwimmgruppe: 

Nachname:

Vorname:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Abteilung: Mitgliedsbeitrag als: Mitglied als:

c) Person 3:
wird vom Verein ausgefüllt Mitgliedsnummer: Schwimmgruppe: 

Nachname:

Vorname:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Abteilung: Mitgliedsbeitrag als: Mitglied als:

d) Person 4:
wird vom Verein ausgefüllt Mitgliedsnummer: Schwimmgruppe: 

Nachname:

Vorname:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Abteilung: Mitgliedsbeitrag als: Mitglied als:

e) Person 5:
wird vom Verein ausgefüllt Mitgliedsnummer: Schwimmgruppe: 

Nachname:

Vorname:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Abteilung: Mitgliedsbeitrag als: Mitglied als:

Kaiserslauterer Schwimmsportklub 1911 e.V.
Entersweilerstraße 35
67657 Kaiserslautern
Registergericht: Kaiserslautern
Registernummer VR 1243

Email: info@ksk1911.de
Internet: www.ksk1911.de

Bankverbindung:
Sparkasse Kaiserslautern
IBAN DE21540502200000194621
BIC MALADE51KLK

Vorstand
Thilo Vollrath, 1. Vorsitzender

Thomas Nitschke, 2. Vorsitzender
Elke Theisinger-Hinkel, Schatzmeisterin
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Hinweise:
Die Satzung ist beigefügt. 
Bei Wettkampfteilnehmern ist bei Aufnahme in den Verein lt. Bestimmungen des DSV im eigenen Interesse eine Sport-
tauglichkeitsbescheinigung erforderlich.

Beginn der Mitgliedschaft:
Als Eintrittsdatum gilt jeweils der 1.des laufenden Monats.

Austritt/Kündigung: 
Siehe § 5 der Satzung, insbes. § 5 Nr. 2
„Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand. Er ist nur zum
Schluss eines Kalenderhalbjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat zulässig. Voraussetzung für die
Kündigung ist eine mindestens einjährige Mitgliedschaft.“

Beiträge:
Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 25,00 €.

Mitgliedschaft für Monatsbeitrag
Schüler / Studenten    5,50 €
Erwachsene    7,50 €
Familien   12,50€

Alle aktiven Mitglieder zahlen zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag folgenden Trainings- oder Wettkampfbeitrag:

Trainingsbeitrag pro Monat   7,00 €
Wettkampfbeitrag pro Monat 10,00 €

Alle Mitglieder, die nur den Grundbeitrag (Betrag für die Mitgliedschaft ohne Zusatzbeiträge) zahlen, sind passive Mitglie-
der.

Der Mitgliedsbeitrag wird 1/4jährlich jeweils im Januar / April / Juli und Oktober eingezogen. Barzahlungen sind nicht 
möglich.

Ort, Datum

Unterschrift   __________________________________
(bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzl. Vertreters)

Sepa-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger: KSK 1911 e. V., Entersweilerstraße 35, 67657 Kaiserslautern 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE55ZZZ00000220915 

Mandatsreferenz: ____________________________________
(wird vom Verein ausgefüllt)

Ich ermächtige den KSK 1911 e. V. für die Dauer der Mitgliedschaft die Beiträge gemäß Satzung von o. g. Konto mittels
Lastschrift ¼-jährlich einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom KSK 1911 e. V. auf mein Konto ge-
zogenen Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kreditinstitut:

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Ort, Datum

Unterschrift __________________________________

Die Daten werden von der Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.

Kaiserslauterer Schwimmsportklub 1911 e.V.
Entersweilerstraße 35
67657 Kaiserslautern
Registergericht: Kaiserslautern
Registernummer VR 1243

Email: info@ksk1911.de
Internet: www.ksk1911.de

Bankverbindung:
Sparkasse Kaiserslautern
IBAN DE21540502200000194621
BIC MALADE51KLK

Vorstand
Thilo Vollrath, 1. Vorsitzender

Thomas Nitschke, 2. Vorsitzender
Elke Theisinger-Hinkel, Schatzmeisterin
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Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Per-
sonenbildern in Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Kaiserslauterer Schwimmsportklub 1911 e. V.. 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich:

Pflichtangaben:

Nachname:

Vorname:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen 
und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift   ______________________________
(bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzl. Vertreters)

Freiwillige Angaben: 

Telefon:

Mobiltelefon:

Email:

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein ge-
nutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z. B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weiter-
gegeben werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der freiwilligen Angaben nicht verpflichtend ist
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

Ort, Datum

Unterschrift   ______________________________
(bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzl. Vertreters)

Kaiserslauterer Schwimmsportklub 1911 e.V.
Entersweilerstraße 35
67657 Kaiserslautern
Registergericht: Kaiserslautern
Registernummer VR 1243

Email: info@ksk1911.de
Internet: www.ksk1911.de

Bankverbindung:
Sparkasse Kaiserslautern
IBAN DE21540502200000194621
BIC MALADE51KLK

Vorstand
Thilo Vollrath, 1. Vorsitzender

Thomas Nitschke, 2. Vorsitzender
Elke Theisinger-Hinkel, Schatzmeisterin
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen:

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur positiven 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in Medien veröffentlicht werden dürfen.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Verände-
rung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, 
gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Wi-
derruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 
KSK 1911 e. V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 
verändert haben könnten. Der KSK 1911 e. V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nut-
zung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung 
und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

Ort, Datum

Unterschrift   ______________________________
(bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzl. Vertreters)

Bei Minderjährigen und Geschäftsunfähigen:

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen 
auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeich-
nungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Vor-/Nachname/n
(des/der gesetzlichen Vertreter/s)

Ort, Datum

Unterschrift   ______________________________
(des/der gesetzlichen Vertreter/s)

Der Widerruf ist zu richten an:
Kaiserslauterer Schwimmsportklub 1911 e. V., Entersweilerstr. 35, 67661 Kaiserslautern, 
info@ksk1911.de

Kaiserslauterer Schwimmsportklub 1911 e.V.
Entersweilerstraße 35
67657 Kaiserslautern
Registergericht: Kaiserslautern
Registernummer VR 1243

Email: info@ksk1911.de
Internet: www.ksk1911.de

Bankverbindung:
Sparkasse Kaiserslautern
IBAN DE21540502200000194621
BIC MALADE51KLK

Vorstand
Thilo Vollrath, 1. Vorsitzender

Thomas Nitschke, 2. Vorsitzender
Elke Theisinger-Hinkel, Schatzmeisterin



Aufnahmeantrag KSK 1911 e.V. - Seite 6

Satzung des 
Kaiserslauterer Schwimmsportklubs 1911 e. V

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
Der am 11. Juni 1911 in Kaiserslautern gegründete Verein führt den Namen „Kaiserslauterer Schwimmsportklub 1911“, 
abgekürzt KSK.
Der Verein hat seinen Sitz in Kaiserslautern und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Kaiserslautern eingetragen.
Der Verein ist Mitglied des Sportbundes Pfalz im Landessportbund Rheinland-Pfalz und des Südwestdeutschen 
Schwimmverbandes (SWSV), somit auch Mitglied des Deutschen Schwimmverbandes (DSV). Das Geschäftsjahr des 
Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins
Zweck des Vereins ist die Förderung des Amateur-Schwimmsports in all seinen Fachsparten und der sportlichen Ju-
gendpflege. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung von Übungsstunden und Sport-
wettkämpfen sowohl im Wettkampf- als auch im Breiten- und Freizeitsportbereich. Der Verein ist selbstlos tätig; er ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. Der Verein ist frei von parteipolitischen und konfessionellen Bindungen.

§ 3 Fachverband, Verbandsgerichtsbarkeit
1. Verbandsstreitigkeiten werden nach Maßgabe der Rechtsordnung des DSV durch ein Schiedsgericht geregelt. Die 
Rechtordnung des DSV ist Teil dieser Satzung. Der Schiedsgerichtsbarkeit ist insoweit auch jedes einzelne Mitglied un-
terworfen. Die dem Verein zustehende Ordnungsgewalt wird für den Fall eines Verstoßes eines Mitgliedes gegen die 
Vorschriften des DSV, des Südwestdeutschen Schwimmverbandes und seiner Gliederungen im Rahmen der Rechtsord-
nung des DSV auf den DSV bzw. den Südwestdeutschen Schwimmverband und dessen Gliederungen übertragen. Dis-
ziplinar- und Ordnungsmaßnahmen können auf Antrag von Organen des DSV, des Südwestdeutschen Schwimmverban-
des und seiner Gliederungen sowie des Vereins und jedes einzelnen Mitgliedes verhängt werden gegen Organe des 
DSV, des Südwestdeutschen Schwimmverbandes und seiner Gliederungen sowie den Verein und jedes einzelne Mit-
glied wegen 
a) Nichtbeachtung der Satzung, Ordnung und Beschlüsse des DSV, des Südwestdeutschen Schwimmverbandes und 
seiner Gliederungen.
b) Zuwiderhandlungen gegen Grundsätze sportlichen Verhaltens oder gegen die Interessen des DSV, des Südwestdeut-
schen   
    Schwimmverbandes und seiner Gliederungen.
2. Die Satzung des Vereins und seine Beschlüsse dürfen dem Satzungsrecht des Südwestdeutschen Schwimmverban-
des und seiner Gliederungen nicht widersprechen.
Die Satzungen, Ordnungen und Beschlüsse des DSV, des Südwestdeutschen Schwimmverbandes und seiner Gliede-
rungen sind auch für das Mitglied verbindlich, soweit sie sich auf das einzelne Mitglied beziehen. Das Mitglied erkennt 
durch seinen Vereinsbeitritt diese Verbindlichkeiten an.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.
2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an die Vereinsleitung ein schriftliches Aufnahmegesuch zu richten. Bei Min-
derjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Tod, Ausschluss oder Auflösung des Vereins.
2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand. Er ist nur zum 
Schluss eines Kalenderhalbjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat zulässig. Voraussetzung für die 
Kündigung ist eine mindestens einjährige Mitgliedschaft.
3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom geschäftsführenden Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen 
werden:
a) wegen Nichterfüllung satzungsmäßiger Verpflichtungen oder Missachtung von Anordnungen der Organe des Vereins,

b) wegen Nichtzahlung von Beiträgen trotz Mahnung,
c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben unsportlichen Verhaltens,
d) wegen unehrenhafter Handlungen.

Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefs be-
kannt zu machen.

§ 6 Beiträge
Von Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Eine Einzugsermächtigung muss erteilt werden.
Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrages, die Aufnahmegebühr sowie außerordentliche Beiträge werden von der Mit-
gliederversammlung festgelegt.
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.
Auf Antrag können Mitglieder von der Beitragspflicht für 6 Monate befreit werden. Die Beitragsbefreiung kann maximal 
um weitere 6 Monate verlängert werden. Über die Beitragsbefreiung entscheidet der Vorstand.

Kaiserslauterer Schwimmsportklub 1911 e.V.
Entersweilerstraße 35
67657 Kaiserslautern
Registergericht: Kaiserslautern
Registernummer VR 1243

Email: info@ksk1911.de
Internet: www.ksk1911.de

Bankverbindung:
Sparkasse Kaiserslautern
IBAN DE21540502200000194621
BIC MALADE51KLK

Vorstand
Thilo Vollrath, 1. Vorsitzender

Thomas Nitschke, 2. Vorsitzender
Elke Theisinger-Hinkel, Schatzmeisterin
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§ 7 Stimmrecht und Wählbarkeit
1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Jüngere Mitglieder können an der Mitglieder-
versammlung und den Abteilungsleiterversammlungen als Gäste teilnehmen.
Als Mitglieder der Vereinsleitung sind Mitglieder vom vollendeten 18. Lebensjahr an wählbar (Ausnahme: Jugendwart).
2. Bei der Wahl des Jugendwarts haben alle Mitglieder des Vereins vom 12. bis 21. Lebensjahr Stimmrecht. Als Jugend-
wart können Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an gewählt werden.

§ 8 Maßregelungen
Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen der Vereinsorgane verstoßen, können nach vorheri-
ger Anhörung vom geschäftsführenden Vorstand folgende Maßnahmen verhängt werden:

a) Verweis
b) angemessene Geldstrafe
c) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Veranstaltungen des Vereins.
d) Ausschluss, siehe § 5, Absatz 3.

Maßregelungen sind mit Begründung und Angabe der Rechtsmittel auszusprechen.

§ 9 Rechtsmittel
Gegen eine Ablehnung der Aufnahme (§ 4.2) oder gegen eine Maßregelung (§ 8) ist Einspruch zulässig. Dieser ist inner-
halb von zwei Wochen – vom Zugang des Bescheides gerechnet – beim Vorsitzenden einzureichen. Über den Einspruch
entscheidet die Vereinsleitung endgültig.

§ 10 Vereinsorgane
Die Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung
b) der geschäftsführende Vorstand
c) die Vereinsleitung

§ 11 Mitgliederversammlung
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet alle alljährlich statt und zwar im ersten Jah-
resdrittel.
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von drei Wochen mit entsprechender Tagesord-
nung einzuberufen, wenn es

a) der geschäftsführende Vorstand oder die Vereinsleitung beschließt oder
b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden beantragt hat.

4. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorsitzenden. Dies geschieht durch Veröffentlichung im
Vereinsnachrichtenblatt und Vereinsaushangkasten. Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versamm-
lung muss mindestens eine Frist von drei Wochen liegen.
5. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Diese muss folgende 
Punkte enthalten:

a) Bericht des geschäftsführenden Vorstandes und der Vereinsleitung
b) Bericht der Kassenprüfer
c) Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes und der Vereinsleitung
d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind
e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge.

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
7. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder gefasst. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen und die Wahl eines Ehrenmit-
gliedes können nur mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder beschlossen werden. 
Anmerkung: Bestimmungen über die Auflösung des Vereins siehe § 17 dieser Satzung.
8. Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt 
werden, wenn diese Anträge spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim Vorsitzenden eingegangen 
sind.
Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen.
Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die Mitgliederversammlung mit einer zwei Drittel Mehrheit dies 
zulässt.
9. Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn mindestens zehn stimmberechtigte Mitglieder dies beantragen.
10. Wahlen: Gewählt werden kann nur, wer zur Wahl vorgeschlagen wird und seine Bereitschaft zur Kandidatur gegen-
über dem Sitzungsleiter erklärt hat. Stimmzettel, die andere Namen als die vorgeschlagener und zu Kandidatur bereiter 
Kandidaten
aufweisen, sind ungültig.
Gewählt ist, wer die meisten abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Nimmt ein gewählter Kandidat die Wahl nicht an, dann ist die Kandidatenliste neu zu eröffnen und ein neuer Wahlgang 
durchzuführen.
Wer gewählt ist und die Wahl nicht annimmt, kann für den neuen Wahlgang nicht wieder kandidieren.

11. Über Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist vom Schriftführer ein Bericht aufzuneh-
men, der von diesem und dem Vorsitzenden oder Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.
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§ 12 Vorstand
Der geschäftsführende Vorstand besteht aus:

Vorsitzender
Stellvertretender Vorsitzender
Schatzmeister

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter. Sie vertreten den Verein in allen gerichtli-
chen und außergerichtlichen Angelegenheiten. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis zum 
Verein wird der Stellvertreter jedoch nur bei Verhinderung des Vorsitzenden tätig.

§ 13 Vereinsleitung
Die Vereinsleitung besteht aus:

Geschäftsführendem Vorstand
Schriftführer
Technischem Leiter
Sportlichem Leiter Schwimmen
Abteilungsleiter Master-Schwimmen
Abteilungsleiter Wasserball
Pressewart Schwimmen
Pressewart Wasserball
Kulturwart
Jugendwart

Max. 10 Beisitzern 
1. Der Jugendwart wird in einer gesondert einberufenen Versammlung von der Jugend des Vereins gewählt (§ 7.2). Die 
Wahl bedarf der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung.
2. Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen von geschäftsführendem Vorstand und Vereinsleitung. Die Vereinslei-
tung tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder drei seiner Mitglieder es beantragen. Die Vereinslei-
tung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist.
3. Zu den Aufgaben der Vereinsleitung gehören:

a) Die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Behandlung von Anregungen von Mitgliedern 
    der  Vereinsleitung und der Jugendversammlung.

b) Erstellung einer Geschäftsordnung
c) Erstellung des Etats
d) Aufnahme, Ausschluss und Bestrafung von Mitgliedern in letzter Instanz.

4. Der geschäftsführende Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die auf Grund ihrer Dringlichkeit einer schnellen Erledi-
gung bedürfen. Er erledigt außerdem Aufgaben, deren Behandlung durch die Vereinsleitung nicht notwendig ist. Die Ver-
einsleitung ist über die Tätigkeit des geschäftsführenden Vorstandes laufend zu informieren.
5. Die Aufgaben der Mitglieder der Vereinsleitung sowie die Abgrenzung der Vereinsressorts regelt die Geschäftsord-
nung des Vereins.
6. Bei Ausscheiden eines Mitgliedes der Vereinsleitung ist diese berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur 
Wahl bei der nächsten Mitgliederversammlung zu berufen.
7. Der geschäftsführende Vorstand kann bei Bedarf für sonstige Vereinsaufgaben Ausschüsse bilden, deren Mitglieder 
von der Vereinsleitung berufen werden.8. Die Sitzungen der Ausschüsse erfolgen nach Bedarf und werden durch den 
zuständigen Ausschussleiter einberufen.
9. Über die Beschlüsse des geschäftsführenden Vorstandes, der Vereinsleitung, der Ausschüsse sowie der Jugend- und
Abteilungsleiterversammlungen ist jeweils ein Protokoll anzufertigen.
10. Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und der Vereinsleitung werden durch die Mitgliederversammlung 
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig. Jedes Mitglied der 
Vereinsleitung und des geschäftsführenden Vorstandes ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder.
11. Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haus-
haltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwands-
entschädigung nach §3 Nr. 26a EstG ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit bedarf 
einer 2/3-Mehrheit der Vereinsleitung. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.

§ 14 Kassenprüfer
Die Kassenführung des Vereins sowie eventuelle Kassen der Abteilungen werden in jedem Jahr durch zwei von der Mit-
gliederversammlung des Vereins gewählte Kassenprüfer geprüft. Diese haben das Recht zur jederzeitigen Kontrolle. Da-
neben haben sie die Pflicht, die Kasse vor der Jahresversammlung zu prüfen. Sie erstatten der Mitgliederversammlung 
einen Prüfungsbericht und können bei ordnungsgemäßer Führung der Finanzgeschäfte des Vereins die Entlastung der 
Vereinsleitung beantragen. Die Kassenprüfer müssen Mitglied des Vereins sein und dürfen kein Amt in der Vereinslei-
tung des KSK haben.

§ 15 Ehrungen
Der Geschäftsführende Vorstand kann Ehrungen vornehmen

a. für besondere Verdienste
b. für besondere sportliche Leistungen
c. für langjährige Mitgliedschaft

Die Mitgliederversammlung kann auf Antrag einen Ehrenpräsidenten mit Sitz und Stimme in die Vereinsleitung wählen. 
Des Weiteren kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder ernennen.
Für die Wahl eines Ehrenpräsidenten bzw. die Ernennung von Ehrenmitgliedern ist die zwei Drittel Mehrheit der erschie-
nenen stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.
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Mitglieder, die dem Verein ohne Unterbrechung 60 Jahre angehören, werden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

§ 16 Haftpflicht 
Der Verein haftet den Mitgliedern nicht für die aus dem Sportbetrieb entstehenden Gefahren und Sachverluste, soweit 
sie nicht durch Versicherungsschutz gedeckt sind. Der Verein ist verpflichtet eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.

§ 17 Auflösung des Vereins
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesen Zwecken einberufenen außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung beschlossen werden.
2. Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es 

a) die Vereinsleitung mit einer Mehrheit von drei Viertel aller seiner Mitglieder beschlossen hat, oder
b) von zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich angefordert wurde.

3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Die 
Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreiviertel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen wer-
den. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen.
Sollten bei der ersten Versammlung weniger als 50 % der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite 
Versammlung einzuberufen, die dann mit einer Mehrheit von drei Viertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
beschlussfähig ist.
4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt sein Vermögen an das 
Sportamt der Stadt Kaiserslautern mit der Zweckbestimmung, dass dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur 
Förderung des Schwimmsports verwendet werden darf. 

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt und tritt in Kraft mit der Eintragung im Ver-
einsregister.

Kaiserslautern, 25.06.2020

gez. Thilo Vollrath
1. Vorsitzender
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